
4. Die INEA bzw. die Kommission habe mit der fehlenden Begründung des angefochtenen Beschlusses ein wesentliches 
Formerfordernis verletzt: Die INEA bzw. die Kommission habe nicht hinreichend begründet, warum die Klägerin nicht 
zumindest drei Punkte in allen Kategorien erhalten habe, und die Begründung der INEA bzw. der Kommission beruhe auf 
einem unzutreffenden Verständnis der Fakten.

Klage, eingereicht am 7. September 2017 — Vialto Consulting/Kommission

(Rechtssache T-617/17)

(2017/C 402/56)

Verfahrenssprache: Griechisch

Parteien

Klägerin: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungarn) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt V. Christianos)

Beklagte: Europäische Kommission

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— der Kommission aufzugeben, ihr einen Betrag in Höhe von 190 951,93 Euro für den verursachten tatsächlichen 
Schaden und von 129 992,63 Euro für den entgangenen Gewinn zuzüglich Verzugszinsen ab dem Erlass des Urteils in 
der vorliegenden Rechtssache bis zur vollständigen Zahlung zu zahlen;

— der Kommission aufzugeben, ihr einen Betrag in Höhe von 150 000 Euro als Entschädigung für den Schaden an ihrem 
beruflichen Ansehen zuzüglich Verzugszinsen ab dem Erlass des Urteils in der vorliegenden Rechtssache bis zur 
vollständigen Zahlung zu zahlen;

— der Kommission die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Mit der vorliegenden Klage beantragt die Aktiengesellschaft mit dem Namen „Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű 
Társaság“ (im Folgenden: Vialto) gemäß Art. 340 Abs. 2 AEUV in Verbindung mit Art. 268 AEUV Ersatz für den Schaden, 
der ihr aufgrund des rechtswidrigen Verhaltens des Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) und anderer Dienste der 
Europäischen Kommission (im Folgenden: Kommission) im Rahmen der Ausführung des von der EU finanzierten 
Dienstleistungsvertrags Nr. TR2010/0311.01-02/001 entstanden sein soll, der zwischen der Zentralen Abteilung Finanzen 
und Verträge (CFCU) der Republik Türkei und einem Unternehmenskonsortium, zu dem Vialto gehörte, geschlossen 
worden war.

Die Kommission habe Vialto — sowohl durch OLAF als auch durch andere ihrer Dienste — folgende Schäden zugefügt: (a) 
tatsächlichen Vermögensschaden in Höhe von 190 951,93 Euro; (b) entgangenen Gewinn in Höhe von 129 992,63 Euro 
und (c) ideellen Schaden in Höhe von 150 000 Euro wegen Verletzung des beruflichen Ansehens.

Vialto habe diesen Schaden aufgrund von Handlungen und Unterlassung der Kommission während der Kontrolle, die OLAF 
bei Vialto vor Ort durchgeführt habe, und danach erlitten. Die Kommission habe insbesondere folgende Regeln verletzt, die 
Privaten Rechte verliehen:

— Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 2185/1996 in Bezug auf die Durchführung der Kontrollen durch OLAF, insbesondere in 
Bezug auf die übertragenen und beschränkten Kontrollbefugnisse dieses Dienstes;
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— das Recht auf eine gute Verwaltung, das Recht auf Schutz des berechtigten Vertrauens und den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die Kontrolle, die OLAF durchgeführt habe;

— das Recht auf rechtliches Gehör in Bezug auf die Handlungen der Generaldirektion Nachbarschaftspolitik und 
Erweiterungsverhandlungen der Kommission nach Abschluss der Kontrolle durch OLAF.

Klage, eingereicht am 8. September 2017 — Teollisuuden Voima/Kommission

(Rechtssache T-620/17)

(2017/C 402/57)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finnland) (Prozessbevollmächtigte: M. Powell, Solicitor, sowie Rechtsanwälte 
Y. Utzschneider, K. Struckmann und G. Forwood)

Beklagte: Europäische Kommission

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— den Beschluss (EU) 2017/1021 der Kommission vom 10. Januar 2017 über die staatliche Beihilfe SA.44727 2016/C (ex 
2016/N), die Frankreich der Areva-Gruppe zu gewähren beabsichtigt (1), für nichtig zu erklären;

— der Kommission ihre Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klage wird auf folgende Gründe gestützt:

1. Die Kommission habe den angefochtenen Beschluss nicht hinreichend begründet und damit gegen Art. 296 AEUV 
verstoßen. Die veröffentliche Fassung des angefochtenen Beschlusses enthalte übermäßig viele Auslassungen, so dass sie 
ihr die Gründe für den angefochtenen Beschluss nicht entnehmen könne und das Gericht seine Kontrollaufgabe nicht 
wahrnehmen könne.

2. Offensichtliche Beurteilungsfehler hinsichtlich der Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität der Areva-Gruppe

— Die Klägerin beruft sich insoweit auf die Leitlinien der Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten, nach denen der Umstrukturierungsplan die 
langfristige Rentabilität des begünstigten Unternehmens auf der Grundlage realistischer Annahmen innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederherstellen muss (2).

3. Offensichtliche Fehler bei der Beurteilung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Begrenzung der Wettbewerbs-
verfälschung auf dem Hauptmarkt, auf dem die Areva-Gruppe nach der Umstrukturierung tätig sein wird

4. Der Kommission sei dadurch ein offensichtlicher Beurteilungsfehler unterlaufen, dass sie die Genehmigung der 
staatlichen Beihilfe von ungeeigneten und ungenügenden Bedingungen abhängig gemacht habe.
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